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Sachverhalt und Anträge 

Die am 28. Juli 1982 eingereichte Euro-PCT Patentanmeldung 
DE 82/00157 (europäische Nummer 82 902 436.3), die die 
Priorität ether deutschen Anmeldung vom 8. August 1981 in 

Anspruch nimrnt, wurde durch Entscheidung der PrUfungsab-
teilung des Europäischen Patentamts vom 21. Februar 1986 
zurUckgewiesen. 

Die BeschwerdefUhrerin legte am 17. April 1986 gegen diese 
Entscheidung Beschwerde em. Die BeschwerdegebUhr wurde 
am selben Tag entrichtet. 

Am 10. September 1986 teilte ein Geschftsste1lenbeamter 
der Beschwerdekammer der BeschwerdefUhrerin mit, daJ3 es 

sich aus der Aicte ergdbe, daB keine BeschwerdebegrUndung 
nach Artikel 108 eingegangen sei. 

In ihrer Erwiderung vom 19. September 1986 gab die Be-

schwerdefiihrerin an, daB sie eine BeschwerdebegrUridung, von 

der sie eine Kopie beifUge, am 13. Mai 1986 dem Euro-

päischen Patentaint eingeschickt habe. Dieser Brief sei mit 

normaler Post Ubersandt worden. Bei einer amtsseitigen 
fiberprUfung wurde ein am 13. Mai von der BeschwerdefUhrerin 

abgesandter, leerer Umschlag gefunden. Daraufhin hat die 
BeschwerdefUhrerjn am 1. Oktober 1986 einen Wiederein-
setzungsantrag eingereicht. Die WiedereinsetzungsgebUhr 

wurde gezahit. 

In ihrer BegrUndung erklärte die BeschwerdefUhrerin, daB 
eine BeschwerdebegrUndung vom zuständigen Sachbearbeiter 

diktiert und von einer Sekretárin am 13. Mai 1986 ge-

schrieben worden sei. Nach Unterzeichnung durch den Sach-

bearbeiter habe die Sekretrin das SchriftstUck in einen 
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Briefumschlag gesteckt und noch am 13. Mai 1986 den Brief 

an die Hauspost Ubergeben. 

Diese Angaben wurden durch eine eidesstattliche Erklärung 

der Sekretrin bestätigt. 

Ent.cheidungsgrUnde 

Der vorliegende Wiedereinsetzungsantrag jet rechtzeitig 

gestelit und die entsprechende GebUhr jet fristgerecht 

entrichtet worden7 er jet somit zulassig. 

Aus der eidestattlichen Erklärung und den anderen Unter-

lagen geht eindeutig hervor, da3 die BeschwerdebegrUndung 

geschrieben und am 13. Mai 1986 an die Hauspost der Be-

schwerdefUhrerin Ubergeben wurde. Daraus ist auch ersicht-

lich, daI3 der von der BeschwerdefUhrerin abgesandte 

Umschlag dem Europäischen Patentaint auch zugegangen ist. 

Cbwohl es nicht mBglich war, den Inhalt des gefundenen Urn-

schiags festzustellen, hat die BeschwerdefUhrerin glaubhaft 

dargetan, daS dieser Umschlag die BeschwerdebegrUndung ent-

hielt. 

Unter diesen Urnständen h1t es die Kammer für gerechtfer-

tigt, die BeschwerdebegrUndung ale rechtzeitig eingereicht 

zu betrachten. 

Demnach ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand ale gegenstandsios zu betrachten. Daher ist die ent-

richtete WiedereinsetzungsgebUhr zurUckzuzahlen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die BeschwerdebegrUndung ist rechtzeitig eingegangen. 

Die RUckzahlung der WiedereinsetzungsgebUhr an die Be-

schwerdefUhrerin wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbearnte 
	

Der Vorsitzende 

B.A. NORMAN 
	

P. DELBECQUE 


